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A M T S B L A T T
der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid
mit den Mitgliedsgemeinden: Abtswind · Castell · Rüdenhausen · Wiesentheid
und den jeweiligen Ortsteilen: Feuerbach · Geesdorf · Greuth · Reupelsdorf · Untersambach · Wüstenfelden

Homepage: www.vgem-wiesentheid.de
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Kein Amtsblatt in der KW 26

Wegen Urlaub der Druckerei erscheint in der KW 26 kein Amts-
blatt. Vereinsnachrichten oder sonstige Meldungen für den betref-
fenden Zeitraum leiten Sie bitte bis MONTAG, 15. 06. 2020 an
die VGem Wiesentheid weiter, damit sie im Amtsblatt KW 25 ver-
öffentlicht werden können. Das nächste Amtsblatt erscheint dann
in der KW 27.

Satzung über die Entschädigung für
ehrenamtliche Tätigkeit und anderer Regelungen
in der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid

Die Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid (VGem) (nachfolgend stets
kurz „Verwaltungsgemeinschaft“ genannt) erlässt aufgrund von Art.
10 Abs. 2 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) in Ver-
bindung mit Art. 26 und Art. 30 des Gesetzes über die kommunale
Zusammenarbeit (KommZG) und den Art. 20a, Art. 23 und 32 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende

Satzung

§ 1 Organe und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
(1) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung sind ehrenamtlich
tätig. Ihre Tätigkeit erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratun-
gen und Entscheidungen der Gemeinschaftsversammlung. Es wird ein
beschließender Ausschuss, in dem alle Ersten Bürgermeister der Mit-
gliedsgemeinden vertreten sind (Bürgermeisterausschuss), eingerich-
tet. Dessen Aufgaben bestimmen sich nach der Geschäftsordnung.
(2) Ehrenamtliche Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung erhal-
ten für ihre Tätigkeit als pauschale Abgeltung eine monatliche Ent-
schädigung in Höhe von 5,00 €.
(3) Soweit die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung berufsmä-
ßige oder ehrenamtliche Erste Bürgermeister sind, erhalten sie ledig-
lich den Ersatz ihrer nachgewiesenen Auslagen (Art. 30 Abs. 2
KommZG).
(4) Angestellte oder Arbeiter haben außerdem Anspruch auf Ersatz
des entstandenen Verdienstausfalles. Seine Höhe ist durch eine Be-
scheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen.
(5) Selbständig Tätige erhalten für die durch die Teilnahme an den Sit-
zungen bedingte Zeitversäumnis eine Pauschalentschädigung von
15,00 € für jede Stunde Sitzungsdauer. Dies gilt nicht für Sitzungen,
die nach 17.00 Uhr beginnen oder an Samstagen, Sonntagen oder
gesetzlichen Feiertagen stattfinden.
(6) Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die keinen Ersatzan-
spruch nach den Abs. 4 und 5 haben, denen aber im beruflichen und
häuslichen Bereich durch die Teilnahme an Sitzungen ein Nachteil
entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Ar-
beitszeit oder das Heranziehen einer Hilfskraft ausgeglichen werden
kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 10,00 € für jede
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Amtliche Bekanntmachungen der VGem Stunde Sitzungsdauer.
(7) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung erhalten für aus-
wärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmun-
gen des Bayer. Reisekostengesetzes.

§ 2 Entschädigung des Gemeinschaftsvorsitzenden
(1) Der Vorsitzende der Gemeinschaftsversammlung erhält für seine
Tätigkeit als Vorsitzender und Leiter der Verwaltung eine monatliche
Entschädigung in Höhe von 350,00 €.
(2) Wenn die Grundgehälter der Beamten in den Besoldungsgruppen
A und B (Anlage zum Bundesbesoldungsgesetz) einheitlich geändert
werden, ist auch die Entschädigung des Vorsitzenden mit dem glei-
chen Vomhundertsatz anzuheben.

§ 3 Entschädigung der Stellvertreter
(1) Die Stellvertreter des Gemeinschaftsvorsitzenden (Art. 6 Abs. 3
VGemO) erhalten neben ihrer Entschädigung als Mitglieder der Ge-
meinschaftsversammlung ab dem 15. Vertretungstag eine weitere Ent-
schädigung in Höhe von 1/30 der monatlichen Entschädigung des
Gemeinschaftsvorsitzenden. Im Übrigen gilt § 1 Abs. 4 bis 7 entspre-
chend.
(2) Die Höhe der Vertretungsentschädigung pro Monat darf jedoch
die des Vorsitzenden in einem Kalendermonat nicht übersteigen.

§ 4 Auszahlung der Entschädigungen
(1) Nach Monatsbeträgen bemessene Entschädigungen sind im Voraus
zu zahlen. Bei Verhinderung durch Krankheit, Urlaub usw. werden
Entschädigungen auf die Dauer von zwei Monaten weitergezahlt.
Über eine längere Zahlung in besonderen Härtefällen entscheidet die
Gemeinschaftsversammlung durch Beschluss im Einzelfall.
(2) Die Entschädigungen nach § 1 Abs. 4 - 7 werden nur auf Antrag
gewährt.

§ 5 Inkrafttreten
Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Mai 2020 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
in der Verwaltungsgemeinschaft vom 09.05.2008, amtlich bekannt
gemacht im Amtsblatt des Landkreises Kitzingen vom 26.01.2009
und geändert durch Änderungssatzung vom 23.11.2017 außer Kraft.

Wiesentheid, den 28. Mai 2020

Klaus Köhler,Vorsitzender
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Bericht aus der Sitzung der
Gemeinschaftsversammlung vom 28. 05. 2020

1.   Wahl des Ersten Vorsitzenden sowie dessen Stellvertreter
Die neue Gemeinschaftsversammlung hat als erste Amtshandlung
nach Art. 6 Abs. 3 VGemO einen Ersten Vorsitzenden sowie ein oder
zwei Stellvertreter aus dem Kreis der Ersten Bürgermeister zu wählen. 
Hierzu wurde ein Wahlausschuss gebildet, welcher zusammen mit
dem Sitzungsleiter die Wahl durchführt. 
Es wird festgestellt, dass die Mehrzahl der gültigen Stimmen zur Wahl
des Vorsitzenden auf den Bewerber Klaus Köhler entfallen sind und
dieser somit zum Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft Wie-
sentheid gewählt ist. Klaus Köhler nimmt die Wahl an.
Es wird festgestellt, dass die Mehrzahl der gültigen Stimmen für die
Wahl des ersten Stellvertreters auf den Bewerber Jürgen Schulz ent-
fallen sind und dieser somit zum ersten Vertreter des Vorsitzenden
der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid gewählt ist. Jürgen Schulz
nimmt die Wahl an.
Es wird festgestellt, dass die Mehrzahl der gültigen Stimmen für die
Wahl des zweiten Stellvertreters auf den Bewerber Gerhard Acker-
mann entfallen sind und dieser somit zum zweiten Vertreter des Vor-
sitzenden der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid gewählt ist.
Gerhard Ackermann nimmt die Wahl an.

2.   Erlass einer Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche
     Tätigkeit und anderer Regelungen in der Verwaltungsgemein-
     schaft Wiesentheid
Die Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid erlässt aufgrund von Art.
10 Abs. 2 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) in Ver-
bindung mit Art. 26 und Art. 30 des Gesetzes über die kommunale
Zusammenarbeit (KommZG) und den Art. 20a, Art. 23 und 32 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) eine Satzung über
die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit und anderer Regelun-
gen in der Verwaltungsgemeinschaft. 

3.   Erlass einer Geschäftsordnung für die Gemeinschaftsversamm-
     lung
Die Gemeinschaftsversammlung erlässt die Geschäftsordnung in der
vorgelegten Fassung.

4.   Bestellung von Rechnungsprüfern
Die Gemeinschaftsversammlung beschließt die Besetzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses mit folgenden Gemeinschaftsversamm-
lungsräten:

Christian Hähnlein
Wolfgang Stöcker
Andreas Laudenbach

Zum Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses wird Christian
Hähnlein bestellt.

5.   Bestellung von Eheschließungsstandesbeamten
Die Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid als Rechtsträger des Stan-
desamts Wiesentheid kann, auf Vorschlag der Gemeinden, gewählte
haupt- oder ehrenamtliche Bürgermeister für die Dauer ihrer Amtszeit
zu Eheschließungsstandesbeamten nach § 2 Abs. 3 AVPStG bestel-
len.
Die Eheschließungsstandesbeamten sind befugt, im Zusammenhang
mit der Eheschließung und der Begründung der Lebenspartnerschaft
sowohl erforderliche Beurkundungen und Eintragungen im Eheregis-
ter und im Lebenspartnerschaftsregister vorzunehmen als auch erst-
mals Personenstandsurkunden auszustellen sowie Namenserklärungen
anlässlich der Eheschließung oder der Begründung der Lebenspart-
nerschaft und darauf bezogene Anschlusserklärungen zu beglaubigen
oder zu beurkunden. Weitere Befugnisse erhalten diese nicht. Sie
müssen eine personenstandsrechtliche Schulung besuchen.

Von den Gemeinden wurden folgende Bürgermeister zur Ernennung
zu Eheschließungsstandesbeamten vorgeschlagen:

Abtswind:
Erster BGM Jürgen Schulz
Dritte BGM Elisabeth Zehnder

Castell:
Erster BGM Christian Hähnlein
Zweiter BGM Michael Rufer

Rüdenhausen:
Erster BGM Gerhard Ackermann

Wiesentheid:
Erster BGM Klaus Köhler
Zweiter BGM Harald Rößner
Dritte BGM Helma Schug

Die Vorgeschlagenen werden mit Wirkung zum 28.05.2020, frühes-
tens jedoch mit Absolvieren der vorgeschriebenen Kurzschulung, für
die Dauer ihrer Amtsperiode zu Eheschließungsstandesbeamten be-
stellt. Der Aufgabenbereich ist auf die Vornahme von Eheschließun-
gen und die Begründung von Lebenspartnerschaften im
Standesamtsbezirk Wiesentheid beschränkt (§ 2 Abs. 3 AVPStG).

6.   Wünsche und Anträge
1) Der Vorsitzende informiert, dass im kommenden Haushaltsjahr mit
einer Erhöhung der Umlage gerechnet werden muss. Grund sind die
regulären Tarifsteigerungen der Gehälter, die Mehrkosten durch die
Corona-Krise und die Veränderungen im Personal (Schwangerschafts-
vertretungen). Die Gemeinden werden gebeten, dies bei der Haus-
haltsplanung zu berücksichtigen.

2) Es wird erläutert, dass die Scannerstifte bei der Wahl nicht gut funk-
tioniert hätten. Die Probleme sind der Verwaltung bekannt, diese wur-
den bereits auch an die Softwarefirma sowie die Landeswahlleitung
weitergeleitet. Es wird geprüft, die Anzahl der Terminals bei den
nächsten Wahlen zu erhöhen.

3) Als reguläre Sitzungsuhrzeit für die Gemeinschaftsversammlung
wird aus dem Plenum 18.30 Uhr vorgeschlagen.

7.   Aus der nicht-öffentlichen Sitzung
1) Es wurde beschlossen, die bestehenden EDV-Serviceverträge größ-
tenteils aufzulösen und stattdessen einen hauptamtlichen IT-Fach-
mann einzustellen, da dieses Vorgehen wirtschaftlicher ist.

2) Der Vorsitzende wurde zu den notwendigen Vergaben für die rou-
tinemäßige EDV-Umstellung der Geschäftsstelle ermächtigt, die Fi-
nanzierung erfolgt über eine Investitionsumlage im Haushaltsjahr
2021.

3) Es wurde beschlossen, die auslaufenden Leasingverträge der
Dienstwagenflotte nicht zu verlängern und stattdessen einen Rück-
kauf durchzuführen und einen anschließenden Neuvertrag abzu-
schließen.
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Informationen aus der VGem

Bericht aus der Schulverbandsversammlung
vom 28. 05. 2020

1.   Verabschiedung der ausgeschiedenen Mitglieder der Schulver-
     bandsversammlung
Der Dritte Vorsitzende Rene Schlehr verabschiedet nachstehende Mit-
glieder: 

1. Bürgermeister a.D. Dr. Werner Knaier, Wiesentheid
Mitglied/Vorsitzender der Schulverbandsversammlung seit
01.05.2008

1. Bürgermeisterin a.D. Doris Paul, Wiesenbronn
(entschuldigt)
Mitglied der Schulverbandsversammlung seit 01.05.2008

1. Bürgermeister a.D. Karl Höchner, Großlangheim
Mitglied der Schulverbandsversammlung seit 01.05.1996

1. Bürgermeister a.D. Jochen Kramer, Castell (entschuldigt)
Mitglied der Schulverbandsversammlung seit 01.05.2002

Gemeinderätin a.D. Maria Stadtelmayer, Wiesentheid
Mitglied der Schulverbandsversammlung von 2002-2008
und 2014-2020

2.   Wahl des Ersten Vorsitzenden sowie dessen Stellvertreter
Die neue Verbandsversammlung hat als erste Amtshandlung einen
Ersten Vorsitzenden sowie zwei Stellvertreter aus dem Kreis der Ersten
Bürgermeister zu wählen. Hierzu wird ein Wahlausschuss gebildet.

Die im Anschluss durchgeführte Wahl brachte folgendes Ergebnis:

Vorsitzender: Klaus Köhler
Erster Vertreter: René Schlehr
Zweiter Vertreter: Christian Hähnlein

3.   Erlass einer Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des
     Schulverbandes und anderer Regelungen (Verbandssatzung)
Der Schulverband Wiesentheid erlässt auf Grund von Art. 9 Abs. 1
Satz 2 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in
Verbindung mit Art. 1, Art. 19, Art. 30, Art. 47 und Art. 26 Abs. 1 Satz
1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG)
sowie Art. 20a der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
eine Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulver-
bandes und anderer Regelungen (Verbandssatzung).

4.   Erlass einer Geschäftsordnung für die Schulverbandsversamm-
     lung
Die Schulverbandsversammlung erlässt die Geschäftsordnung in der
vorgelegten Fassung.

5.   Bestellung von Rechnungsprüfern
Die Schulverbandsversammlung beschließt die Besetzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses mit folgenden Versammlungsräten:

Volkhard Warmdt
Gerhard Ackermann

6.   Vorstellung der Schulleitungen der Grund- und Mittelschule
Die Schulleitungen der Grundschule (Herr Busch und Frau Heining)
sowie der Mittelschule (Frau Zeier und Herr Lurati) stellen sich dem
Gremium vor.

Ebenso die Leitung der Offenen Ganztagsschule (Frau Manz) sowie
deren Stellvertretung (Frau Berthel).

7.   Wünsche und Anträge öffentlich
1) Auf Nachfrage wird mitgeteilt, dass das Förderprogramm des Kul-
tusministeriums „Sonderbudget Leihgeräte“ im DigitalPakt Schule be-
kannt ist und derzeit schon bearbeitet wird. 
2) Als regelmäßige Sitzungsuhrzeit wird 16.00 Uhr festgelegt.

8.   Aus der nicht-öffentlichen Sitzung
1) Die Ergebnisse aus der europaweiten Ausschreibung (VgV-Verfah-
ren) für die Planungsleistungen der Generalsanierung wurden be-
kannt gegeben:

Architekturleistungen (LPH3-9)
Im Zuge des VgV-Verfahrens gingen zwei Bewerbungen ein. Zum Ver-
handlungsgespräch erschien lediglich das Architekturbüro Röschert.
Aufgrund der abschließenden Wertung des Angebots wurde der Auf-
trag für die Architekturleistungen in Höhe von 816.397,03 € an das
Architekturbüro Röschert GmbH aus Würzburg vergeben. 

Technische Ausrüstung ELT (Elektrotechnik)
Im Zuge des VgV-Verfahrens gingen zwei Bewerbungen ein. Zum Ver-
handlungsgespräch erschienen beide Büros. Aufgrund der abschlie-
ßenden Wertung des Angebots wurde der Auftrag für die
Ingenieurleistungen ELT in Höhe von 280.066,75 € an das Büro WSR
GmbH & Co. KG aus Estenfeld vergeben. 

Technische Ausrüstung HLS (Heizung / Lüftung / Sanitär)
Im Zuge des VgV-Verfahrens ging lediglich eine Bewerbung ein. Nach
dem durchgeführten Verhandlungsgespräch wurde der Auftrag für die
Ingenieurleistungen HLS in Höhe von 424.696,92 € an das Ingenieur-
büro Martin aus Uettingen vergeben. 
Tragwerksplanung 
Im Zuge des VgV-Verfahrens gingen sieben Bewerbungen ein. Zum
Verhandlungsgespräch wurden drei Tragwerksplaner geladen und
haben sich vorgestellt. Aufgrund der abschließenden Wertung des An-
gebots wurde der Auftrag für die Tragwerksplanung in Höhe von
288.754,71 € an den Tragwerksplaner ALS Ingenieure GmbH & Co.
KG aus Würzburg vergeben. 

2) Der Vorsitzende wurde ermächtigt, nach Angebotseinholung, den
Auftrag zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination für die
Sanierung, Aufstockung und Erweiterung der Verbandsschule an den
wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

3) Der Vorsitzende wurde ermächtigt, den Auftrag für das benötigte
Bodengutachten zur Sanierung, Aufstockung und Erweiterung der Ver-
bandsschule, nach Angebotseinholung an den wirtschaftlichsten Bie-
ter zu vergeben.

4) Das Ingenieurbüro Mitesser wird mit der Energiebedarfsberech-
nung gemäß ENEV 2016 und der Energieberatung zur Sanierung und
Erweiterung der Verbandsschule in Wiesentheid in Höhe von
10.026,50 € (brutto) beauftragt.

5) Das Büro röschert architektur + ingenieurbau wird mit der Erstel-
lung des Brandschutzkonzepts (LPH 1-4) für den Umbau, die Aufsto-
ckung und Erweiterung der Verbandsschule Wiesentheid in Höhe von
22.183,55 € (brutto) beauftragt. 
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Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen

Anmeldungen für die 6. Klasse an der Staatlichen Wirtschaftsschule
Kitzingen – Neu: Probeunterricht 
Zum Schuljahr 2020/2021 möchte die Staatliche Wirtschaftsschule
Kitzingen eine 6. Jahrgangsstufe einführen.
Derzeit erfolgt die Aufnahme in die Vorklasse 6 der Wirtschaftsschule
mit einem Notendurchschnitt von 2,66 in den Fächern Deutsch, Ma-
thematik und Englisch oder in begründeten Ausnahmefällen durch
eine Entscheidung der Schulleitung nach einem persönlichen Ge-
spräch.
Für alle anderen Fälle wird es  am Ende der Sommerferien einen Pro-
beunterricht für die Aufnahme in die Vorklasse 6 der Wirtschafts-
schule geben.
Musterprüfungen bzw. Hinweise zum Anforderungsniveau werden
ab etwa Anfang August auf www.wirtschaftsschule-kt.de unter der Ru-
brik „Downloads/Infos“ und dort unter „Probeunterricht“ zur Verfü-
gung stehen.

Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2020/21:
Ab sofort bis 07. August 2020 und vom 02. September bis 07. Sep-
tember 2020 täglich von 08.00 bis 13.00 Uhr oder nach Vereinba-
rung

Übertreten an die Wirtschaftsschule können:
– Schülerinnen und Schüler, die derzeit die Jahrgangsstufe 5, 6 oder
7 einer Mittelschule, Realschule oder eines Gymnasiums besuchen,
für die 4stufige Wirtschaftsschule.
– Schülerinnen und Schüler, mit einer durchlaufenen Jahrgangsstufe
9 einer Mittelschule, Realschule oder eines Gymnasiums für die 2stu-
fige Wirtschaftsschule.

Probeunterricht für die 4stufige Wirtschaftsschule:
Für Schülerinnen und Schüler, deren Zeugnis nicht die Eignung für
die Wirtschaftsschule aufweist, findet ein Probeunterricht in den Fä-
chern Deutsch und Mathematik statt.
Nachtermin: 02. 09. 2020 bis 04. 09. 2020

Anmeldeunterlagen:
– Zeugnis im Original
– Geburtsurkunde
– Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz (IfSG)
– Sorgerechtsbescheinigung (falls erforderlich)

Die Anmeldung bleibt auch während der COVID-19-Phase möglich. 
Hierzu können Sie die Anmeldeformulare auf unserer Homepage
www.wirtschaftsschule-kt.de ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben
und 
per Email: sekretariat@wirtschaftsschule-kt.de oder 
per Post: Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen, Kaiserstr. 2, 97318
Kitzingen an uns senden oder
persönlich bei uns einwerfen/abgeben. 
Gerne senden wir Ihnen aber auch unsere Anmeldeformulare per Post
zu. Rufen Sie uns einfach an: Tel. (0 93 21) 92 98 90

Eine Anmeldung vor Ort ist natürlich ebenfalls zu den oben genann-
ten Öffnungszeiten möglich.
Fehlende Unterlagen können auch zu einem späteren Zeitpunkt
nachgereicht werden.

Bettina Schütz, Studiendirektorin, Schulleiterin i. V.

Kunstpreis der Jugend im Bereich Gestaltung

„Erinnerungen - Augenblicke, Ereignisse und Dinge, die mich berüh-
ren“ – unter diesem Motto steht der diesjährige Kunstpreis der Jugend
im Bereich Gestaltung.  Junge Kreisbürger bis 21 Jahre sind eingela-
den, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und am Kunstpreis des Land-
kreises Kitzingen mitzumachen. Ob Malerei, Skulptur, Zeichnung
oder Collage – alle bildnerischen Techniken können gewählt werden.
Erinnerungen spielen im Leben jedes Menschen eine große Rolle. Sie
beeinflussen unser Denken, Fühlen und unser Verhalten in der Zu-
kunft. Wir erinnern uns immer an bestimmte Dinge, die für uns wich-
tig oder prägend waren, das können positive oder negative, gute oder
auch eindrucksvolle Erlebnisse sein. Die Erinnerung und der Blick in
die Zukunft gehören zusammen. Gegenstände, alte Spielsachen,
Fotos, Tagebücher, Briefe, Mails, Skizzen und Kritzeleien, geklebte
Erinnerungen, Fundstücke, Objekte…, das alles kann malerisch,
zeichnerisch oder dreidimensional künstlerisch bearbeitet werden. 
Es können Gemälde, Zeichnungen, Objekte, Collagen oder Objekt-
collagen, Skulpturen, digital bearbeitete Fotos und Fotomontagen ent-
stehen. Teilnahmeberechtigt sind junge Künstler von 6 bis 21 Jahren
(Stichtag für alle Altersgruppen ist der 02. 11. 2020), die mit ihrem
Erstwohnsitz im Landkreis Kitzingen gemeldet sind oder Schulen im
Landkreis besuchen. Kunst-Praktikanten/- Studenten/-Erzieher und
Berufsmaler sind ausgeschlossen.

Altersgruppen: Gruppe I von 6 bis 9 Jahren, Gruppe II von 10 bis 13
Jahren, Gruppe III von 14 bis 17 Jahren und Gruppe IV von 18 bis 21
Jahren. Bewertet werden die Arbeiten zum einen nach ihrer inhaltli-
chen Aussage zur Thematik, als auch nach ihrer gestalterischen, for-
malen und handwerklichen Umsetzung. Pro Teilnehmer sind bis zu
zwei Arbeiten zugelassen. Bereits bei einem früheren Wettbewerb
eingereichte Werke scheiden aus. Bilder werden nur gerahmt oder
auf Karton aufgezogen mit stabilen Aufhängern entgegengenommen.
Gruppenarbeiten sind nicht erlaubt. Die abgelieferten Werke müssen
auf der Rückseite mit Name, Anschrift und Alter versehen sein.

Weitere Informationen sowie die Anmeldeunterlagen gibt es unter
www.kitzingen.de im Digitalen Bürgerbüro im Bereich „Schule/Bil-
dung/Kultur“.
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Amtsstunden des Ersten Bürgermeisters Jürgen Schulz
Amtsstunde: DIENSTAG von 18.00 bis 19.00 Uhr,
Telefon Rathaus (0 93 83) 3 00 oder Telefon (01 51) 11 98 07 70
oder e-mail: rathaus@abtswind.de

Das Tragen von Masken ist zwingend erforderlich.

TSV Abtswind

Sportabzeichen 2020 – Es geht wieder los

Termine
29. 06 Radfahren 11.00/18.00 Uhr Radweg Ri Rüdenhausen
06. 07 Schwimmen 11.00/18.00 Uhr Schwimmbad
25. 07 Leichtathletik 10.00 Uhr Wiesentheid
08. 08 Walking 10.00 Uhr Abtswind, Ringstraße 3

Günter Markert, Tel. (0 93 83) 3 43.

Informationen zum Tourismus

Die fränkische Weinland Tourismus GmbH möchte touristische Be-
triebe regelmäßig informieren.
Dazu können sich die Winzer, Gastronomen, Hotels und Pensionen,
sowie andere Unternehmen die Interesse haben, melden.

Bitte schreiben Sie per Mail die Daten (Name und Anschrift des An-
bieters, E-Mail-Adresse,  Ansprechpartner) an:
tourismus@fraenkisches-weinland.de

Weinbauverein Abtswind

Pflanzenschutztreff – am FREITAG, den 05. 06. 2020 um 19.00 Uhr
findet wieder der Pflanzenschutztreff mit Artur Baumann statt.
Treffpunkt: Weinbergshütte von Heinrich Elflein
Wichtiger Hinweis: Es sind die Corona Schutzmaßnahmen einzuhal-
ten! (Mindestabstand 1,5m, Mundschutz)

Mit freundlichem Gruß
Die Vorstandschaft

Amtliches aus Abtswind

Vereins-Nachrichten aus Abtswind

Ferienbetreuungsangebot 2020 in Wiesentheid

Nach den weiterführenden Maßnahme der Bayerischen Staatsregie-
rung zum Thema Corona Pandemie vom 05. 05. 2020 werden „Kon-
taktbeschränkungen“ vorgegeben! Schulen und Kindergärten haben
deswegen noch keinen regulären Betrieb, sondern versuchen be-
stimmte Gruppen nur mit Auflagen (Abstand, Maskenpflicht, etc.) zu
bildungsbezogenen Zwecken langsam wiederaufzunehmen.
In der Ferienbetreuung sollen die Kinder primär Spaß haben, mitei-
nander frei spielen dürfen, Ausflüge machen. Das alles wäre in der
aktuellen Situation der Corona-Pandemie zum Einem mit Auflagen
sehr schwierig zu gewährleisten und zum Anderen für das Ziel An-
steckungen in der Pandemie zu vermeiden eher kontraproduktiv.
Daher wird die Pfingstferienwoche (08. bis 10. + 12. 06. 2020) ab-
gesagt!

Kinder von erwerbstätigen Alleinerziehenden oder Eltern mit sys-
temrelevanten Berufe haben Anspruch auf eine Notbetreuung durch
die Schule. Bitte hierfür mit der Schule Kontakt aufnehmen.

Sofern nicht weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus
bis zu den Sommerferien offiziell angeordnet werden, würden die
Sommerferien (17. bis 21. + 24. bis 28. 08 + 31. 08. bis 04. 09.
2020) wie geplant stattfinden.

Die Anmeldung für die Herbstferien (02. bis 06. 11. 2020) ist noch
offen. Dennoch wird deren Durchführung abhängig von den weiteren
Entwicklungen des Corona-Virus sein.

Weitere Informationen und Anmeldeformulare zur Ferienbetreuung
2020 stehen zum Download unter www.markt-wiesentheid.de bereit.
Das Anmeldungsformular kann persönlich im Rathaus abgegeben
oder unterschrieben und gescannt an folgende E-Mail geschickt wer-
den: familienstuetzpunkt@wiesentheid.de

Ansprechpartnerin: Eva Virué
Telefon: (0 93 83) 97 35-38
familienstuetzpunkt@wiesentheid.de

Sprechzeiten der Geschäftsstelle

Allianzmanagerin Teresa Öchsner

MONTAG bis DONNERSTAG
08.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
FREITAG 08.30 bis 12.00 Uhr
Telefon (0 93 83) 90 94 95

DORFSCHÄTZE
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Amtliches aus Castell

Amtsstunden und Telefonnummer des Ersten Bürgermeisters
Christian Hähnlein (außer Feiertag):
DIENSTAG:          07.30 Uhr bis 09.00 Uhr
DONNERSTAG:   18.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Telefon-Nr. (Rathaus): (0 93 25) 4 01, Fax (0 93 25) 98 07 89
E-mail: gemeinde@castell-gemeinde.de · www.castell-gemeinde.de

Bekanntmachung zur Sitzung des Gemeinderates

am MONTAG, 08. 06. 2020, 20.00 Uhr Rathaus Castell,
Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

A. Öffentliche Sitzung

1.   Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zum Austausch von
     Fenstern, Bergstraße 5, Fl. Nr. 47, Gemarkung Castell

2.   Studie zur künftigen Behandlung und Entsorgung von Abwasser
     der Gemeinde Castell (Kläranlage Castell)

3.   Bauvoranfrage über den Um- und Anbau eines Wohngebäudes,
     Im Unterdorf 7, Fl. Nr. 10, Gemarkung Castell

4.   Lehrgang für neugewählte Kommunalpolitiker

5.   Verschiedenes

6.   Wünsche und Anträge öffentlich

7.   Aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung

8.   Genehmigung der öffentlichen Niederschrift der vergangenen
     Sitzung

B. Nichtöffentliche Sitzung

Christian Hähnlein, Erster Bürgermeister

Amtsstunden und Erreichbarkeit des Ersten Bürgermeisters
Gerhard Ackermann: DIENSTAG von 10.00 bis 12.00 Uhr,
DONNERSTAG von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr.
Tel.-Nr. (Rathaus): (0 93 83) 9 99 71, Tel. (privat): (0 93 83) 17 65.
Mail: buergermeister@ruedenhausen.de.

Einladung zur Sitzung

Am MONTAG, den 08. 06. 2020, 19.30 Uhr findet im Sitzungssaal
des Rathauses Rüdenhausen eine Marktgemeinderatssitzung statt. Die
Sitzung ist öffentlich / nichtöffentlich.

Rüdenhausen, den 31. 05. 2020
Ackermann, Erster Bürgermeister

Die Tagesordnung lautet:

1.   Eröffnung u. Begrüßung

2.   Genehmigung des öffentl. Protokolls der letzten Sitzung

3.   Teilweise Nutzungsänderung einer Halle zu einer Kfz-Werkstatt,
     Raiffeisenstr. 16a, Fl.-Nr. 72/2, Gemarkung Rüdenhausen

4.)  Ergebnis der Sitzung des Abwasserzweckverbandes vom
     06.02.2020

5.   Ergebnis der Sitzungen der Lenkungsgruppe ARGE Dorfschätze
     vom 03.03.2020 und 28.04.2020

6.   Widmung von Ortsstraßen des Marktes Rüdenhausen

7.   Informationen und Festlegung des Oberflächenmaterials für die
     Bushaltestelle Sandstraße

8.   Antrag zur Aufstellung von Hundekotstationen

9.   Antrag zur Pacht einer Gartenfläche

10. Teilnahme am  Artenschutz-Projekt „Förderung von Gebäudebrü-
     tern im Naturpark Steigerwald“

11. Informationen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung

12. Verschiedenes

13. Wünsche und Anträge

14. Bürgerfragen zu den behandelten Themen

15. Nichtöffentliche Sitzung

Auf Grund der Anordnung der bayerischen Staatsregierung werden
alle Zusammenkünfte von Vereinen und Verbänden sowie alle
Übungsstunden vorläufig untersagt.

Amtliches aus Rüdenhausen

Vereins-Nachrichten aus Rüdenhausen
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Amtsstunden
des Ersten Bürgermeisters Klaus Köhler

DONNERSTAG
Vormitag:      10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Nachmittag:  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Terminvereinbarung vorab unter Telefon (0 93 83) 97 35 21 oder
vorzimmer@wiesentheid.de zwingend erforderlich

Marktgemeinderatssitzung
am DONNERSTAG, den 18. 06. 2020

Die nächste Marktgemeinderatssitzung findet am DONNERSTAG,
den 18. 06. 2020 statt.

Bauanträge, die in dieser Sitzung behandelt werden sollen, müssen
der Verwaltung bis spätestens FREITAG, 12. 06. 2020, 12.00 Uhr,
vorliegen.

Bürgeranfragen, die vor der Sitzung in der Zeit von 19.15 Uhr bis
19.30 Uhr behandelt werden sollen, müssen der Verwaltung bis
MONTAG, 15. 06. 2020, 12.00 Uhr, vorliegen.

Carl-Stumpf-Bibliothek Wiesentheid

Die Carl-Stumpf-Bibliothek ist seit dem 11.05.2020 zu den gewohn-
ten Zeiten wieder geöffnet.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
1. Es dürfen sich nur höchstens 4 Personen gleichzeitig in der Biblio-
thek aufhalten.

2. Bitte klingeln Sie am Eingang, Sie werden dann eingelassen, wenn
entsprechend Platz verfügbar ist.

3. Zutritt ist nur mit einem Mund-Nase-Schutz möglich.

4. Bitte kommen Sie nach Möglichkeit einzeln, ohne Familienmitglie-
der und halten Sie Ihren Aufenthalt so kurz wie möglich.

5. Vor dem Betreten der Bibliotheksräume müssen Sie vor Ort die
Hände waschen.

6. Es ist zwischen allen anwesenden Personen ein Abstand von 1,5 m
einzuhalten.

7. Es können maximal 10 Medien ausgeliehen werden.

8. Sie können Ihre Bücher jederzeit online selbst über die Homepage
und Ihr Leserkonto verlängern. Andere Medien können wir gerne bei
Bedarf telefonisch verlängern.

Aufgrund der aktuelle Lage werden die derzeit ausgeliehenen Medien
nochmals automatisch bis 18. 06. 2020 verlängert.

Als Service wird die Bibliothek auch in den Pfingstferien geöffnet
bleiben.

Unsere Öffnungszeiten:
Die Carl-Stumpf-Bibliothek ist zu folgenden Zeiten für Sie geöffnet:
MONTAG, MITTWOCH und DONNERSTAG: 15.30 bis 17.30 Uhr;
Das Ausleihen ist gebührenfrei. Jedermann ist herzlich eingeladen.
Telefon (0 93 83) 99 40 71.

Amtliches aus Wiesentheid
Familienstützpunkt Wiesentheid

Auf Grund der aktuellen „Kontaktbeschränkungen“ in der Corona
Pandemie werden Veranstaltungen vom Familienstützpunkt Wiesent-
heid erstmal bis 14.06.2020 abgesagt.

Dennoch möchten wir Euch, liebe Eltern, weiterhin unterstützen, um
das Familienleben in Corona-Zeiten trotzdem bunt und fröhlich zu
halten! Wir sind nach wie vor für Sie da! Wenn Sie Fragen zu Fami-
lienthemen haben oder Hilfe brauchen, melden Sie sich bitte tele-
fonisch oder per Mail bei uns! Wir freuen uns Euch weiterhelfen zu
können!

Viele Angebote haben wie Online gestellt! Familienstützpunkt Wie-
sentheid hat „Tipps zur Freizeitgestaltung für Eltern mit Kindern“,
eine PODCAST-Serie und eine VIDEO-Serie für Euch über Familien-
themen gestartet. Alle Infos dazu findet Ihr unter
www.markt-wiesentheid.de/bildung-soziales/familienstuetzpunkt

Ansprechpartnerin:
Eva Virué
Telefon: (0 93 83) 97 35-38
familienstuetzpunkt@wiesentheid.de

Seniorenreferent des Marktes Wiesentheid

Leider sind auf Grund der Coronarestriktionen nur Outdoor-Veran-
staltungen möglich. 
Wir beginnen am 03. 06. 2020 mit der Boulegruppe Wiesentheid um
17.00 Uhr am Mehrgenerationenplatz. 
Bocciakugeln bitte selbst mitbringen, es gibt sie bei Decathlon oder
im Internet.
Am 17. 06. 2020 treffen sich die Fahrradfahrer zu einer kleinen Aus-
fahrt. Treffpunkt ebenso um 17.00 Uhr am Mehrgenerationenplatz.
Wir werden maximal 10 km gemütlich radeln, um niemanden zu
überfordern.
Anmeldungen sind für beide Veranstaltungen nicht erforderlich.
Während der Sommersaison behalten wir diesen Rhythmus bei, d.h.
jeweils der 1. Mittwoch Boule und der 3. Mittwoch Rad fahren.
In der kälteren Jahreszeit sind dann Mittwochs immer Veranstaltungen
in geschlossenen Räumen, wie Vorträge u.s.w, geplant, sofern Corona
es zuläßt. 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Seniorenreferenten,
Georg Stürmer, Bahnhofstrasse 2, Tel. (01 71) 7 24 59 95,
oder e-Mail: drstuermer@t-online.de

Weltladen Wiesentheid e.V.

Produkt des Monats Juni: GEPA-Kaffeekapseln
Diese Kaffeekapseln sind die bessere Wahl – ohne Alu, ohne Plastik,
bio, fair und kompostierbar.
Das verändert die Kaffeewelt – Tasse für Tasse!
Fairer Kaffee in den Kapseln macht den Unterschied: Kleinbauern ver-
dienen sonst nur wenig, doch für die hochwertige BioKaffee-Mi-
schung in den GEPA-Kapseln (kompatibel mit Nespresso) erhalten
die Bauern doppelt so viel, wie sie für den kommerziellen Kaffee in
den Alukapseln erhalten würden. Dazu legt GEPA aus jedem verkauf-
ten Päckchen (10 Kapseln) nochmals 10 Cent für ein Klimaprojekt
zur Aufforstung dazu - Ihr Beitrag zum Klimaschutz. Die Kaffee-Part-
ner erhalten insgesamt dreimal so viel Geld wie bei kommerziellen
Kapseln.
Wenn das keine Alternative ist?
Der Weltladen ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet – unter Beach-
tung der aktuellen Sicherheitsvorschriften. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Informationen aus Wiesentheid

Vereins-Nachrichten aus Wiesentheid
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Gottesdienstzeiten

Evangelische Gottesdienste

Katholische Gottesdienste

Kirchengemeinde Castell

Liebe Gemeindeglieder,
ab dem kommenden SONNTAG, dem 07. 06. 2020, Trinitatis, wollen
wir wieder öffentliche Gottesdienste in unserer Kirche feiern.
Der Gottesdienst beginnt um 09.30 Uhr.
Bitte kommen Sie etwas früher, damit beim Eingang kein Gedränge
entsteht.
Folgendes ist zu beachten:
– Der Eingang in die Kirche ist das Hauptportal.
– Ein Mund- und Nasenschutz muss getragen werden.
– Im Vorraum steht Handdesinfektionsmittel bereit.
– Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist einen Abstand von 2 m
einzuhalten
– Das Verlassen der Kirche geschieht durch das Seitenportal (Pfarr-
hausseite)
– Im Gottesdienst ist ein Abstand von 2 m nach allen Seiten zu ande-
ren Gottesdienstbesuchern einzuhalten.
– Personen aus einem Hausstand dürfen zusammen sitzen.
– Die Plätze in der Kirche werden ausgewiesen sein.
Wir bitten Sie um Einhaltung dieser Vorgaben.

Den Gottesdienst kann man auch im Livestream auf Youtube mitfei-
ern.
https://www.youtube.com/channel/UCErwfQMTIuLNhkGkuM_XKtQ
oder suchen Sie auf Youtube: Dekanat Castell.

Ich wünsche Ihnen eine gute und gesegnete Zeit.
Bleiben Sie behütet.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Pfarrer Günther Klöss-Schuster, Dekan

Evanglisch-Lutherische Pfarrei Rüdenhausen /
Wiesentheid

Gottesdienste der evg.-luth. Pfarrei Rüdenhausen/Wiesentheid
Beschreibung
Wir freuen uns sehr, dass wieder Gemeindegottesdienste gefeiert wer-
den können und laden herzlich dazu ein. Sie finden wechselweise
in Rüdenhausen und Wiesentheid und immer im Freien statt. In Rü-
denhausen feiern wir die Gottesdienste auf dem Kirchplatz, in Wie-
sentheid im Kirchengarten. Jeweils bis zu 50 Personen dürfen an
Gottesdiensten im Freien teilnehmen - wir bitten deshalb um vorhe-
rige Anmeldung im Pfarramt unter Tel. (0 93 83) 3 45 oder per E-Mail:
pfarramt.ruedenhausen@elkb.de.
Beginn der Gottesdienste ist jeweils um 10.00 Uhr.
Nächster Gottesdienst in Rüdenhausen: 07. 06. 2020;
nächster Gottesdienst in Wiesentheid: 14. 06. 2020.
Bitte bringen Sie einen Mund-Nase-Schutz mit. Die Mitfeier der Got-
tesdienste von zuhause ist natürlich weiterhin möglich: Gottesdienst-
hefte werden vorab ausgeteilt und die Gottesdienstaufzeichnungen
auf dem youtube-Kanal der Pfarrei eingestellt:
https://www.youtube.com/channel/UCWKrIWDTJ94imAB9BtCpUTg

Herzliche Grüße
Ihr Martin Fromm, Pfarrer

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gottesdienstbesucherinnen und liebe Gottesdienstbesucher, 
aufgrund der aktuellen Situation gibt es leider keine konkrete Gottes-
dienstordnung, wie Sie das von uns gewohnt sind. 
Dennoch sind wir gerade jetzt für Sie da. 
Auf unserer Homepage: www.sankt-benedikt.org stehen viele Infor-
mationen und Angebote für Sie zur Verfügung. 
Auch wenn eine persönliche Begegnung aktuell nicht möglich ist,
sind wir per Telefon oder Email auch weiterhin gerne für Sie erreich-
bar. 

Täglich um 19.00 Uhr wird per Livestream ein Gottesdienst übertra-
gen. www.sankt-benedikt.org/livestream/ Die Abtei Münsterschwarz-
ach überträgt Ihre Gottesdienste ebenfalls per Livestream täglich ins
Internet.
Es gibt weitere Informationen zu Gottesdiensten in Funk- und Fern-
sehen. Bleiben Sie gesund. 

Ihr Pastoral- und Verwaltungsteam vom Pastoralen Raum St. Benedikt 

Sie haben in der Corona-Krise ein seelsorgliches Anliegen und möch-
ten gerne mit einem unserer Seelsorger sprechen?

Wir sind gerne telefonisch, per E-Mail oder Skype für Sie da!
Neben der E-Mail-Erreichbarkeit, die Sie über unsere Kontakte-Seite
(Homepage: www.Sankt-Benedikt.org) erhalten, können Sie folgende
Seelsorger auch telefonisch erreichen:

Pfarrer Peter Göttke: (01 71) 6 18 21 41

Pater Philippus Eichenmüller: (0 93 24) 2 02 21

Pater Isaak Grünberger: (0 93 24) 2 03 13

Sr. Isabel Westphalen: (0 93 81) 84 86 46

Diakon Uwe Rebitzer: (0 93 81) 80 33 70

Darüber hinaus besteht auch in der Abtei Münsterschwarzach das
Angebot von persönlichen Gesprächen. Sie erreichen die Abtei Müns-
terschwarzach unter der Rufnummer: (0 93 24) 2 00
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Sprechtage und Öffnungszeiten

Bayerisches Rotes Kreuz
Ambulante Pflege des Bayer. Roten Kreuzes
Die Sozialstation des BRK im Kreisverband Kitzingen bietet auch im
Raum Wiesentheid/Prichsenstadt umfassende Dienstleistungen im
Bereich Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft an.
Sie erreichen unser Büro im Seniorenpark Wiesentheid regelmäßig
vormittags unter (0 93 83) 9 03 24 23 oder (0 93 21) 21 03 50.
Gerne stimmen wir auch einien Beratungstermin vor Ort ab!

Beratungsstelle für seelische und soziale Gesundheit
Wir beraten Erwachsene,
– die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden,
– die Unterstützung nach einem Aufenthalt in einer psychiatrischen
oder psychosomatischen Klinik brauchen,
– die an einer psychischen Erkrankung leiden,
– die sich um die psychische Gesundheit eines Familienmitglieds,
Freundes oder Kollegen, etc. Sorgen machen.
Terminvereinbarung
Telefon: (0 93 21) 2 27 10 Telefax: (0 93 21) 92 14 64
E-Mail: akyuez@kvwuerzburg.brk.de
Telefonische Erreichbarkeit: Mo., Mi., Do 08.45 – 12.45 Uhr,
Di. 10.15 – 11.30 Uhr und 14.00 – 15.45 Uhr, Fr. 10.30 – 11.30 Uhr

Caritas-Sozialstation
Philipp-Stöhr-Weg 9, 97447 Gerolzhofen
– Häusliche Krankenpflege – Telefon (0 93 82) 60 84 71
Sprechzeiten: MO–FR von 7.00–7.30 Uhr und von 12.30–14.00 Uhr.

Selbsthilfegruppe Schlafapnoe/Atemstillstand
Landkreis Kitzingen e.V.
Treffen: Jeden 2. DIENSTAG im Monat, Klinik Kitzinger Land, 19.00
Uhr im Gemeinschaftsraum Ebene 1 zu Vorträgen von Ärzten und In-
dustrie, sowie Aufklärung über aktuelle Entwicklung und Kenntnisse
unserer Krankheit bei geselligem Informationsaustausch. Wir sind
Mitglied in der deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und
Schlafmedizin. Info: Udo Laxa, Rüdenhausen, Tel.: (0 93 83) 74 60.
www.schlafapnoe-kt.de

Bundeselbsthilfeverband für Osteoporose e.V.
Selbsthilfegruppe Rüdenhausen – Funktionstraining f. Osteoporose
– von Ihrem Arzt verordnet, genehmigt v. Ihrer Krankenkasse – oder
als Selbstzahler/in – werden Sie unter speziell geschultem Physiothe-
rapeuten in Bewegung sein, zur speziellen Stärkung der Knochen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Montags 18.00 – 19.00 Uhr, Turn-
halle Rüdenhausen. Ansprechpartner: Herr Martin Klein, K.einlang-
heimer Str. 1, 97353 Wiesentheid OT Feuerbach. Tel. (0 93 25) 5 39.
e-Mail: kleinfeuerbach@t-online.de
www.osteoporose-Deutschland.de.

Zeit füreinander e.V.
Nachbarschaftshilfe in Wiesentheid und Umgebung
Kontakt: Irene Hünnerkopf, Telefon (0 93 83) 15 21 und Helma
Schug, Telefon (0 93 83) 25 15 oder bei den Monatstreffen, jeden 3.
MITTWOCH im Monat (ausser in den Schulferien) um 19.30 Uhr in
der Musikschule Wiesentheid. Wir freuen uns auf jede Art von Mitar-
beit und Kontakt.

Sprechstunde der Notarin Dr. Wolf, Volkach: Die nächste Sprech-
stunde findet bei entsprechender Terminvereinbarung unter Telefon
(0 93 81) 80 81-0 am im Rathaus Wiesentheid statt.

Kostenlose Annahme durch den Landkreis an den 
Sammelstellen der einzelnen Gemeinden
– Papier und Kartonagen (maximal 1 Kubikmeter pro Monat)
– Elektrische und elektronische Kleingeräte

(in haushaltsüblichen Mengen, keine Bildschirmgeräte)
– Rote Tonne für Druckerpatronen, Tonerkartuschen, ausgediente
Trommeleinheiten von Druckern, Kopierern und Faxgeräten, CD,
DVD, Blu-Ray-Disk, Disketten.
Mobile Sammlung von Sperrabfall: telefonisch anmelden unter Tel.
09321-939460 (Montag bis Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr),
online anmelden: www.knettenbrech-gurdulic.de/sperrmuell.
Nach Eingang der Anmeldung dauert es maximal 14 Tage, bis der
Sperrabfall abgeholt wird. Den Abholtermin teilt die Abfuhrfirma
rechtzeitig per Postkarte mit.
Bauschutt: Anlieferung von Kleinmengen bis 120 l kostenfrei bei der
Kreisbauschuttdeponie in Iphofen. Größere Mengen gegen Verrechnung.
Holzige Gartenabfälle:
Ablagerung im Kompostwerk Klosterforst (bis zu 1 Kubikmeter im Jahr
kostenfrei).
Es dürfen keine Gipskartonplatten abgeliefert werden. Diese müssen
in der Kreisbauschuttdeponie in Iphofen abgegeben werden.

Wertstoffsammelstelle Abtswind
Standort Maschinenhalle Abtswind.
Öffnungszeiten: SAMSTAG 10.00 bis 12.00 Uhr.
Häckselplatz in den Weinbergen.
SAMSTAGs von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und dort von 10.00 bis
12.00 Uhr kostenfreie Bauschuttannahme (pro Haushalt 120
Liter/Quartal).
Elektroschrott, Batterien und Tonerkartuschen werden nur noch
SAMSTAG von 10.00 bis 12.00 Uhr am Bauhof angenommen.

Wertstoffsammelstelle Castell
Standort: Bauhof, Greuther Straße 7, Castell.
Kostenlose Annahme durch die Gemeinde:
Rasenrückschnitt aus Hausgärten (April–Oktober) an der Kläranlage.
Holzige Gartenabfälle am Häckselplatz Birklinger Straße.
Öffnungszeiten Container: Freitag 12.00 bis 14.00 Uhr,
(Papier und Pappe/Elektroschrott)

Wertstoffsammelstelle Rüdenhausen
Standort: Bauhof Rüdenhausen
Kostenlose Annahme durch die Gemeinde:
– Grüngut aus Hausgärten
– Metallschrott (in Kleinmengen)
Öffnungszeiten:
DIENSTAG 18.00 bis 19.00 Uhr, SAMSTAG 12.00 bis 14.00 Uhr.

Wertstoffhof Wiesentheid
Ab 03. 03. 2020 bis 28. 11. 2020 gelten folgende Öffnungszeiten:

DIENSTAG von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr.
DONNERSTAG von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr.
SAMSTAG von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Es können aus dem Markt Wiesentheid angeliefert werden:
– Papier / Kartonagen, elektrische Kleingeräte / Batterien,
– Glas / Metall, Gehölzschnitt bis zu einer Stärke von max. 10 cm.
Den Anordnungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten.
Die Zufahrt zum Wertstoffhof erfolgt ausschließlich über die Zufahrt
zur Kläranlage. Das Tor und der Weg zur Kleingartenanlage dienen
nur als Ausfahrt!
Die Anlieferung aus anderen Gemeinden und die gewerbliche An-
lieferung sind nicht zulässig, da die Abfuhr der Abfälle bzw. des
Grüngutes kostenpflichtig ist und von der Gemeinde getragen wird.

Einwurfzeiten für die Container
Wir weisen darauf hin, daß aus Gründen des Lärmschutzes werktags
nur in der Zeit von 7.00 bis 19.00 Uhr Gegenstände in die Container
eingeworfen werden dürfen.
An Sonn- und Feiertagen sind Einwürfe in die Container nicht gestattet.

Wertstoffsammelstellen Sozialdienste
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Außerhalb der Öffnungszeiten Ihrer Hausarztpraxis gibt es eine Not-
fallsprechstunde in der Bereitschaftspraxis Kitzinger Land, die Sie
ohne Anmeldung aufsuchen können. Die Bereitschaftspraxis befindet
sich in der Klinik Kitzinger Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen.
Öffnungszeiten: MONTAG, DIENSTAG, DONNERSTAG 18.00 bis
21.00 Uhr, MITTWOCH, FREITAG 16.00 bis 21.00 Uhr, SAMSTAG,
SONNTAG, FEIERTAG 09.00 bis 21.00 Uhr.
Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht auf-
suchen können sowie für dringende Behandlung, außerhalb der Öff-
nungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer
116 117 zu erreichen.
Bei schweren Unfällen und lebensbedrohlichen Notfällen erreichen
Sie den Rettungsdienst unter Telefon 112.

SA   06. 06.  Stadt-Apotheke, Prichsenstadt         Tel. 09383/7244
                    Lamm-Apotheke, Kitzingen             Tel. 09321/4577
SO   07. 06.  Julius-Echter-Apotheke, Volkach      Tel. 09381/3514
                    Löwen-Apotheke, Kitzingen            Tel. 09321/4433
MO 08. 06.  Marien-Apotheke, Wiesentheid       Tel. 09383/97310
                    Apotheke im Einkaufspark, Volkach  Tel. 09381/8460984
DI   09. 06.  Apotheke am Rathaus, Dettelbach  Tel. 09324/2549
                    Stern-Apotheke, Kitzingen               Tel. 09321/4680
MI   10. 06.  Main-Apotheke, Mainstockheim     Tel. 09321/929430
                    Stadt-Apotheke, Gerolzhofen          Tel. 09382/99880
DO 11. 06.  Brücken-Apotheke, Kitzingen          Tel. 09321/91760
                    Riemenschneider-Apotheke, Volkach Tel. 09381/4100
FR   12. 06.  Stadt-Apotheke, Mainbernheim       Tel. 09323/291
                    Kronen-Apotheke, Gerolzhofen      Tel. 09382/5963

Bei Nacht- und Notdienst Ihrer Apotheke wird eine Gebühr von
2,50 Euro abverlangt.
Die Dienstbereitschaft beginnt um 08.00 Uhr und endet 24 Stunden
später.

SAMSTAG, den 06. 06. und SONNTAG, den 07. 06. 2020
Zahnarzt Andreas Balogh

Wiesenstraße 17, 97355 Rüdenhausen, Tel. (0 93 83) 3 96.

Öffnungszeiten der VGem Wiesentheid
MONTAG             08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr;
DIENSTAG            08.00 bis 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
MITTWOCH         08.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr;
DONNERSTAG     08.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr,
Einwohnermeldeamt: zusätzlich 16.00 bis 18.00 Uhr;
FREITAG               08.00 bis 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen.
Kommunale Verkehrsüberwachung: MITTWOCH 10.00 bis 12.00 Uhr.
Im BÜRGERSERVICEPORTAL können Sie auch außerhalb der Öff-
nungszeiten Anträge online stellen: www.vgem-wiesentheid.de

Informationen bei Notfällen und Krisenfällen
Die Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid hält für Notfälle entspre-
chende Facebook- und Twitter-Accounts zur schnellen Information
bereit. Sofern Sie die neuen Medien nutzen empfehlen wir, folgende
Accounts dauerhaft zu abonnieren:
Facebook: Seite „Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid“

https://www.facebook.com/VGemWiesentheid
@VGemWiesentheid

Twitter: Seite „VGem Wiesentheid“
@RathausWHD

Aktuelle Informationen werden zudem auf der Homepage
www.vgem-wiesentheid.de bekannt gegeben.

Telefonische Erreichbarkeit
der VGem Wiesentheid
Vorwahl Wiesentheid: 0 93 83
Amtsblatt 97 35-21
Archivwesen 97 35-29
Bauamt 97 35-26
Bautechnik 97 35-24
Beitragswesen 97 35-25
Bürgermeisteramt 97 35-21
Dorfschätze 97 35-15
Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro 97 35-11
Familienstützpunkt 97 35-38
Finanzverwaltung 97 35-18
Forstamt 97 35-23
Geschäftsleitung / Hauptamt 97 35-22
Gewerbeamt 97 35-16
Kassenwesen 97 35-16
Kommunale Verkehrsüberwachung 97 35-19
Kulturwesen 97 35-14
Ordnungsamt 97 35-22
Personalwesen 97 35-32
Sing- und Musikschule 97 35-30
Sozialwesen 97 35-14
Standesamt 97 35-13
Steuerwesen 97 35-18
Schulverband 97 35-27
Tourismus 97 35-37
Verbandsverwaltung 97 35-27
Vermittlung / Empfang 97 35-0
Telefax 97 35-33

Notruf Polizei/Verkehrsunfall 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Giftnotruf Nürnberg 09 11 / 3 98 24 51
Polizei Kitzingen 0 93 21 / 14 10
Krankenhaus Kitzingen 0 93 21 / 70 40
Krankenhaus Gerolzhofen 0 93 82 / 60 11
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Notfallbereitschaft Bauhof Wiesentheid 01 75 / 2 28 40 94
Notfallbereitschaft Abwasserentsorgung 01 60 / 99 22 21 23

Terminvereinbarungen im Rathaus

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
das Team unserer Geschäftsstelle ist gerne für Sie da und unterstützt
Sie in allen Angelegenheiten. Unsere Mitarbeiter*innen nehmen oft
auch Außendiensttermine wahr oder befinden sich in längeren Ge-
sprächen mit Bürger*innen. Um Sie mit Ihren Anliegen optimal und
ohne Wartezeiten betreuen zu können bitten wir um die Beachtung
folgender Hinweise:
– Das Bürgerbüro, den Empfang mit der Poststelle und das Tourismus-
büro können Sie jederzeit auch ohne Termin zu unseren Öffnungs-
zeiten aufsuchen. Dort werden die Anliegen nach der Reihenfolge
des Eingangs bearbeitet.
– In der Finanzverwaltung und im Bauamt ist zu unseren Öffnungs-
zeiten immer ein Ansprechpartner für Sie verfügbar. Wir empfehlen
Ihnen jedoch eine vorherige Terminvereinbarung. So haben Sie die
Gewissheit, dass der zuständige Sachbearbeiter auch im Haus ist und
sich ausreichend Zeit für Ihr Anliegen nehmen kann.
– In den übrigen Ämtern (Standesamt, Bürgermeisteramt, Verbands-
verwaltung, Hauptamt mit Personalamt und Archiv) ist eine Termin-
vereinbarung immer zwingend erforderlich. 
Wussten Sie schon? Unsere Mitarbeiter*innen vereinbaren mit Ihnen
nach Absprache auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten. Und:
viele Behördengänge können Sie mittlerweile online über unser Bür-
gerserviceportal (www.vgem-wiesentheid.de) bequem von zu Hause
erledigen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereitschaftsdienst der Apotheken

Zahnärztlicher Notfalldienst

Wichtige Rufnummern
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PHILIPP HAUPTFfA-Versicherungen digital & papierlos

Mit unseren digital Tarifen erreichen Sie eine
Beitragsersparnis von bis zu 50% und dies mit persönlicher Beratung.

• Privathaftpflicht        10 Mio. Deckung       jährlich € 32,11
• Hausratvers.             Summe 80.000,–       jährlich € 44,60
• Hundehaftpfl.            5 Mio. Deckung         jährlich € 32,58

Diese Konditionen sind gültig – egal wo Sie versichert sind.

Info: FfA Franken GmbH / Christof Klein,
Erweinstraße 7, 97353 Wiesentheid

Telefon (0 93 83) 90 93 60   Mail: info@ffa-franken.de
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